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Kreis Höxter 
Abt. Bauen und Planen  
z. H. Fr. Buch 
Moltkestraße 12 
37671 Höxter  

 

Bebauungsplan Nr. 4 „Photovoltaikpark In der Grund“ der Ortschaft Herstelle und  
55. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Beverungen, 
frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

zu o. g. Planung nehme ich als Träger öffentlicher Belange - Landwirtschaft - wie folgt Stellung:  

Im Südosten der Ortschaft Herstelle soll im Bereich der Straße „In der Grund“ eine 1,9 ha große 
Freiflächenphotovoltaikanlage (FFPV) errichtet werden. Betroffen ist ein insgesamt ca. 2,4 ha 
großer Acker-„Feldblock“ (zusammenhängend zu bewirtschaftende Einheit) sowie ein sehr kleiner 
(ca. 0,1 ha) Grünlandfeldblock. Der Boden ist fruchtbar (BWZ 53). Nordwestlich des 
Vorhabenbereichs verbleibt eine ca. 0,57 ha große Restfläche, die ökonomisch nicht zu 
bewirtschaften ist. Ich rege an zu prüfen, ob diese Restfläche ggf. anderweitig genutzt werden 
kann, z. B. für Ausgleichsmaßnahmen.  

Die Flächen unterhalb der Module und zwischen den Modulen soll als Grünland angelegt werden.  

Grundsätzlich sollte aus öffentlich landwirtschaftlicher Sicht - vor einer Inanspruchnahme von 
landwirtschaftlichen Flächen - das bestehende Potential auf Dächern u. a. bereits versiegelten 
Flächen ausgeschöpft werden. Und grundsätzlich sollten bei landwirtschaftlichen Flächen 
möglichst solche in Anspruch genommen werden, die aufgrund ihrer Lage, ihrer Größe und 
Struktur sowie aufgrund ihrer Bodenqualitäten für die Landwirtschaft von nachgeordneter 
Bedeutung sind.  

Weitere Hinweise werden nicht vorgetragen.  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. D. Döring  




